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Betreffnis: Fragen und Antworten zur Schweizerischen Steuerkonferenz 

(SSK) und ihrem Verhältnis zur Finanzdirektorenkonferenz (FDK). 
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Wie sind SSK und FDK organisiert? 
 
Die SSK ist ein Verein nach Art. 60 ZGB. Sie besteht seit 1919. Der SSK gehören als Mit-
glieder sämtliche 26 kantonalen Steuerverwaltungen und die Eidgenössische 
Steuerverwaltung (ESTV) an. Das Präsidium hat immer ein kantonaler Steuerverwalter inne. 
Organe der SSK sind die Jahresversammlung, der Vorstand und die Rechnungsrevisoren. 
Die SSK ist in verschiedene Kommissionen und Arbeitsgruppen gegliedert..1 

 
Die FDK wurde am 21. Mai 1910 gegründet. Sie ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft sui 
generis. Organe der FDK sind die Plenarversammlung, der Vorstand und die Rechnungsrevi-
soren. Der Vorstand trifft sich im Durchschnitt alle zwei Monate und erledigt die wichtigsten 
Tagesgeschäfte. Ihm steht ein Sekretariat sowie eine Koordinations- und Beratungsstelle für 
Fragen der Steuerpolitik zur Verfügung.2 
 
 
Welche Beziehung bestehen zwischen SSK und FDK? 
 

• Die SSK berät auf Anfrage die FDK in Fragen vorab des Vollzugs der Steuergesetzge-
bung, im Vernehmlassungsverfahren zu Steuervorlagen des Bundes und in weiteren 
steuerrechtlichen Belangen. 

• Die FDK leistet Beiträge an die Finanzierung des Sekretariats (CHF 2‘000/Jahr), den 
Betrieb der von der ESTV geführten Informations- & Dokumentationsstelle (CHF 
40‘000/Jahr) und entschädigt den Kanton des Präsidiums (CHF 10‘000/Jahr).  

• Der Vorstand der FDK genehmigt Projekte und Budgets von Informatikprojekten der 
SSK, die dem schweizweiten Steuervollzug dienen. 

• Zur Verbesserung der politischen Rückkoppelung zwischen SSK und FDK nimmt der 
Sekretär der FDK seit Mitte 2008 als ständiger Gast an den Sitzungen des Vor-
stands der SSK teil. 

 
 
Welches Gremium hat eine Aufsichtsfunktion mit Bezug auf die SSK? Ist das Auf-
sichtsgremium die FDK? 
 
• Die SSK ist der FDK als solcher nicht unterstellt.  
• Hingegen sind die einzelnen kantonalen Mitglieder der SSK, die kantonalen Steuerver-

walter, der/m jeweiligen Finanzdirektorin/Finanzdirektor unterstellt. Die Mitglieder der 
ESTV der SKK sind ihrem jeweiligen Linienvorgesetzten unterstellt. 

                                                           
1 Vgl. Organigramm SSK http://www.steuerkonferenz.ch/d/organigramm.htm  
2 Vgl. www.fdk-cdf.ch . 
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• Entscheide von Steuerbehörden, welche Empfehlungen der SSK berücksichtigen, kön-
nen von den Steuerpflichtigen auf dem Gerichtsweg angefochten werden.  

 
 
Ist es richtig, dass die SSK keine Kompetenz hat, Verfügungen zu treffen oder Erlasse 
zu verabschieden? Müssen die Kantone Empfehlungen der SSK zwingend nachvoll-
ziehen? Gibt es eine Rechtsgrundlage dafür? 
 
Die SSK gibt nicht-bindende Empfehlungen auch in Form von Kreisschreiben und Weglei-
tungen zuhanden der Kantone ab, welche frei sind, diese nachzuvollziehen. Jeder Kanton ist 
für die rechtlich korrekte Umsetzung der eidgenössischen und kantonalen Steuerordnung 
selber verantwortlich.  
 
Seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Steuerharmonisierung StHG per 1. 
Januar 1993 (mit Übergangsfristen bis 1.1.2001) besteht der konkret umgesetzte verfas-
sungsrechtliche Auftrag (Art. 129 BV) an Bund, Kantone und Gemeinden, im Bereich der 
direkten Steuern eine formelle Harmonisierung in Gesetzgebung und Vollzug sicherzu-
stellen. Die Fragen des Vollzuges sind im schweizerischen Rechtssystem der Exekutive 
übertragen, die diese durch die Verwaltungen bearbeiten lässt. Auf der andern Seite ist die 
Legislative (bzw. im Referendumsfall das Volk) zuständig für die Gesetzgebung. Die SSK hat 
somit klarerweise keine gesetzgeberischen Kompetenzen und hat daher auch nie Erlasse 
verabschiedet. Hingegen hat es die SSK in der erwähnten Zusammensetzung übernommen, 
die Harmonisierung des Vollzugs im Bereich des Steuerharmonisierungsrechts (inkl. der 
aufgrund der vertikalen Harmonisierung ebenfalls formell harmonisierten direkten Bundes-
steuer) zu unterstützen. Dies geschieht durch gemeinsame Erarbeitung von Empfehlungen, 
die in Form von Kreisschreiben veröffentlicht werden. Für die Umsetzung derartiger Kreis-
schreiben besteht keine Verpflichtung des formellen Rechts. Hingegen führt die gemeinsame 
Erarbeitung durch die Aufsichtsbehörde für die direkte Bundessteuer und die kantonalen 
Vollzugsbehörden des harmonisierten kantonalen Steuerrechts dazu, dass die getroffenen 
Empfehlungen als zumindest nachvollziehbare Auslegung des vom Gesetzgeber geschaf-
fenen Rechts anerkannt werden. Sie sind ein Indiz dafür, wie die Rechtsanwender das Recht 
mehrheitlich auslegen. 
 
Die SSK ist vor allem im Bereich des Vollzugs des DBG und des StHG empfehlend, aber 
auch auf dem Gebiet der Aus- und Weiterbildung tätig. Sie leistet nach Ansicht des Vor-
stands der FDK zuhanden der gesetzesvollziehenden kantonalen und Bundesbehörden 
einen wertvollen Beitrag zur  
• Entwicklung einer rechtsgleichen und effizienten Praxis von Steuerveranlagung und –

bezug; 
• formellen Steuerharmonisierung, welche vom Bundesgesetzgeber gewollt ist; 
• Auslegung und Schliessung von Lücken des Bundesgesetzgebers. 
 
 
Verfügt die FDK bezüglich der Empfehlungen der SSK über kein Vetorecht? 
 
Die FDK verfügt nicht über ein Vetorecht. Ein solches wäre mit dem ebenfalls empfehlenden 
Charakter der Beschlüsse der FDK nicht vereinbar und ist angesichts der dargelegten Ver-
antwortlichkeit und politischen Kontrolle der Kantone sowie der Kontrolle durch die Justiz bis 
hin zum Bundesgericht auch nicht erforderlich. 
 
 
Wie nimmt die FDK zum Vorschlag Stellung, eine die SSK parlamentarisch zu über-
wachen?  
 
Angesichts der  
• empfehlenden Tätigkeit der SSK, welche die Kantone nicht bindet; 
• Unterstellung der kantonalen Steuerverwaltungen unter die Finanzdirektionen und deren 

politische Verantwortlichkeit gegenüber zuständigen kantonalen Behörden; 
• gerichtlichen Kontrolle der Tätigkeit der kantonalen Steuerverwaltungen;  
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erachtet der Vorstand der FDK die parlamentarische Überwachung als nicht erforderlich. Sie 
stünde im Widerspruch zu klaren intrakantonalen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
zwischen Legislative und Exekutive und würde in schwerwiegender Weise in die verfas-
sungsmässige Gewaltenteilung (Zuständigkeit der Justiz) eingreifen.  
 
 
Wäre es nicht besser, wenn die SSK ihre Erkenntnisse als Anträge bei den kantonalen 
Steuerbehörden einbrächte? 
 
Die Erkenntnisse der SSK haben empfehlenden Charakter und stellen somit gewissermas-
sen Anträge an die kantonalen Steuerbehörden dar, welche diese befolgen oder nicht befol-
gen können. Insofern entspricht das Anliegen der gängigen Praxis. 
 
 
Sollte die SSK nicht ordentliche Vernehmlassungsverfahren unter Einbezug der Par-
teien und Wirtschaftsverbände durchführen? 
 
Ein formelles Vernehmlassungs- oder Anhörungsverfahren nach Bundesrecht zu eröffnen, 
das Aufschluss über die Akzeptanz eines Vorhabens gibt, ist der SSK verwehrt, da sie keine 
Bundesbehörde ist.  
Die Stellungnahmen der SSK in Vernehmlassungsverfahren zu Fragen des Vollzugs sind für 
die FDK sehr wertvoll. In Fragen der Finanz- und Steuerpolitik nimmt die FDK als politisches 
Gremium Stellung. 
Der Vorstand der FDK begrüsst indessen die Absicht der SSK, inskünftig dem recht-
zeitigen und breiteren Einbezug interessierter Kreise, namentlich der Wirtschafts-
verbände, erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken.  
 
 
Sollten Wegleitungen, Kreisschreiben und wichtigen Neuerungen der SSK nicht durch 
die FDK genehmigt werden?  
 
Eine Genehmigungspflicht durch die FDK setzte seitens der FDK Kompetenzen im Bereich 
der konkreten Steuerveranlagung voraus, über die sie nicht verfügt und mit Blick auf die 
Autonomie der Kantone auch nicht verfügen soll. Die FDK ist ebenfalls rein empfehlend tätig. 
Sie kann keine ihre Mitglieder verpflichtenden Beschlüsse fassen.  
Die politische Rückkoppelung zwischen SSK und FDK soll – wie oben erwähnt – durch die 
seit Mitte 2008 ständige Teilnahme des FDK-Sekretärs an den Vorstandssitzungen der 
SSK verbessert werden.  
 
 
Was ist von einem jährlichen Rechenschaftsbericht der SSK gegenüber kantonalen 
Parlamenten und den Finanzkommissionen von National- und Ständerat zu halten? 
 
Angesichts der  
• empfehlenden Tätigkeit der SSK, welche die Kantone nicht bindet; 
• Unterstellung der kantonalen Steuerverwaltungen unter die Finanzdirektionen und deren 

politische Verantwortlichkeit gegenüber zuständigen kantonalen Behörden; 
• der gerichtlichen Kontrolle der Tätigkeit der kantonalen Steuerverwaltungen;  
 
erachtet der Vorstand der FDK eine solche Berichterstattungspflicht als nicht zielführend, ja 
sogar im Widerspruch stehend zu klaren intrakantonalen Zuständigkeiten und der Gewalten-
trennung. Eine Rechenschaftspflicht der SSK könnte bestehende Verantwortlichkeiten ver-
wischen und die Fragen zur Vereinsfreiheit der als Verein konstituierten SSK aufwerfen.  
 


